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Die örtliche Zuſtändigkeit für die Hinterbliebenen der im

Krieg Gefallenen wird durch den jeweiligen Wohnſitz der

Kriegshinterbliebenen beſtimmt .

Als örtlich zuſtändig iſt alſo diejenige Fürſorgeſtelle zu

betrachten , in deren Gebiet die Hinterbliebenen zur Zeit des

Auftretens des Bedürfniſſes ihren Wohnſitz haben . Als Wohnſitz

gilt der geſetzliche Wohnſitz im Sinne des B. G. B.

In Fällen dringender Not ſoll die Fürſorgeſtelle

enthaltsorts auch dann vorläufig mit Rat und Hilfe eintreten ,

wenn die Hinterbliebenen ſich nur vorübergehend am Orte

aufhalten . Die für den Wohnſitz der Hinterbliebenen zuſtändige

Fürſorgeſtelle iſt von den getroffenen Maßnahmen zu benach⸗

richtigen und um Erſatz von Ausgaben zu erſuchen . Bei Maß⸗

nahmen , die entweder beſonders koſtſpielig ſind oder eine für die

künftige Lebenshaltung der Hinterbliebenen einſchneidende Ent⸗

ſcheidung treffen , iſt , ſoweit möglich , die vorherige Zuſtimmung

der endgültig zuſtändigen Fürſorgeſtelle geboten . In Ausnahme⸗

fällen , in denen größere Mittel ſofort und ehe eine ſolche Ver

iſt , aufgewendet werden müſſen , können

des Auf⸗

ſtändigung möglich

Auträge auf ſchleunige Bewilligung an das Präſidium der

Nationalſtiftung , Berlin NW 40 , Alſenſtr . 11 , gerichtet werden .

Die ſoziale Fürſorgetätigkeit des B . H. D. iſt nicht bloß auf

badiſche Landeskinder beſchränkt , ſondern ſie erſtreckt ſich auf alle

reichsangehörigen Kriegshinterbliebenen , die in Baden

ihren Wohnſitz haben . Die Zugehörigkeit des Gefallenen zu einem

andern Bundesſtaat darf keinen Unterſchied in der Art und in

dem Grad der ſozialen Hilfe für ſeine Angehörigen bilden .

Dieſe Stellungnahme ergibt ſich ſchon aus Ziel und Aufgabe

der Nationalſtiftung , die ihre fürſorgeriſche Hilfe auf das ganze

Reich ausdehnt ; ſie ergibt ſich auch aus der grundſätzlichen
Auffaſſung der ſozialen Kriegshinterbliebenenfürſorge als einer

individuell beratenden und pflegeriſchen Aufgabe , die nicht in die

Ferne , ſondern nur im perſönlichen Umgang am gleichen Orte

erfolgreich wirken kann . Dabei muß natürlich angenommen

werden , daß die Behandlung von Kriegshinterbliebenen badiſcher

Staatsangehörigkeit auch in den anderen Staaten die gleiche iſt ,

da ſonſt Zurückſetzungen , Doppelunterſtützungen und ungebührliche
Belaſtungen einzelner Länder oder Gemeinden nicht zu vermeiden

ſind . Unter dieſer Vorausſetzung kommen Geldzuwendungen

des Badiſchen Heimatdanks in erſter Linie den Hinter⸗
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bliebenen zu , die in Baden ihren Wohnſitz haben . Beim

Wegzug in einen andern Bundesſtaat geht die Fürſorge für

ſie auf den für dieſen Staat zuſtändigen Landesausſchuß der

Nationalſtiftung über )).

Dieſen Standpunkt nimmt auch das Pr . Kriegsminiſterium
ein . In einem Erlaß vom 24 . 3. 1917 , Nr . 865/3 . 17 heißt es :

„ Um zu vermeiden , daß Familien von Kriegshinterbliebenen
beim Wechſel des Wohnorts zeitweilig ohne Fürſorge ſind ,
empfiehlt es ſich, der für den neuen Ort zuſtändigen amtlichen
Fürſorgeſtelle möglichſt bald das Verziehen der Familie unter

) Die im Ausland wohnenden Kriegshinterbliebenen wenden ſich
am beſten um Rat und Hilfe an das für ſie zuſtändige Konſulat , das
eine Vermittlung mit den beſtehenden ſozialen Hilfseinrichtungen herſtellen
wird . In Oſterreich -Ungarn hat die Fürſorge für reichsdeutſche Hinter⸗
bliebene der reichsdeutſche Hilfsbund übernommen . ( Wien VI , Getreide —
markt 7. )

Mit dem Hilfsbund für deutſche Kriegsfürſorge in ' der Schweiz zu
Zürich ( Caſpar Eſcher - Haus , Stampfenbachſtr . Nr . 19) wurde von der

Nationalſtiftung ein beſonderer Vertrag abgeſchloſſen . Als Beihilfe zur
Unterſtützung der Hinterbliebenen deutſcher Kriegsteilnehmer , die ſchon
vor dem Kriege ihren Wohnſitz in der Schweiz hatten , wurde für die

Jahre 1917 und 1918 ein Betrag von je 20000 / zur Verfügung geſtellt .
( Vergl . A. M. 1917 Nr . 234 . )

Mit dem 1. 4. 18 übernahm dieſer Hilfsbund , dem die Eigenſchaft
einer amtlichen Fürſorgeſtelle der N. St . beigelegt worden iſt , auch die

Auszahlung aller Penſionen , Renten , Verſorgungsgebührniſſe und ſonſtiger
Bezüge aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges an die in der Schweiz
wohnenden Empfänger . Als alleinige Vermittlungs - und Abrechnungs⸗
ſtelle für die Schweiz dient die ſtellvertretende Intendantur des XIV . A K.
in Karlsruhe und die Zahlungsſtelle dieſes Korps .

Unterſtützungsgeſuche von den im Reichsgebiet wohnenden bedürf —

tigen Kriegshinterbliebenen unſerer Bundesgenoſſen ſind dem L. A. zur
Weiterleitung an die N. St . zu übermitteln .

Dies iſt auch maßgebend für Fälle , in denen der Gefallene deutſcher

Staatsangehöriger war , jedoch im Verband eines öſterreichiſch - ungariſchen
Truppenteils gefallen iſt , namentlich aber dann , wenn der Antragſteller
in Sſterreich ſeinen Wohnſitz hat .

Für Kriegshinterbliebene öſterreichiſcher Staatsangehöriger dagegen
iſt nicht die N. St . , ſondern der K. K. Sſterreichiſche Militär⸗ , Witwen⸗
und Waiſenfonds , Wien III , Auenbruggerſtr . 2, zuſtändig . Doch werden
die Landesausſchüſſe der N. St . , an die ſolche Unterſtützungsgeſuche zu
richten ſind , die Eingaben auf ihre Vollſtändigkeit prüfen , bezw . deren

Ergänzung veranlaſſen , bevor ſie dieſe zwecks Erledigung und Auszah⸗
lung der Unterſtützungen an die zuſtändigen öſterreichiſchen Konſulate

weitergeben .
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gleichzeitiger Überſendung der in Betracht kommenden Perſonal⸗

akten uſw . bekanntzugeben . “
Vor dem Wegzug iſt übrigens von der örtlichen Fürſorge —⸗

ſtelle erſt zu prüfen , ob ein Ortswechſel hinſichtlich der Unter⸗

kunft und des Erwerbes ausſichtsreich und deswegen anzuraten

iſt . Ohne die Freizügigkeit beeinträchtigen zu wollen , gilt es ,

ſowohl die Landflucht , den Zug in die Stadt mit reicheren Unter⸗

ſtützungsmöglichkeiten , als auch die Abwanderung auf das Land

einzudämmen , ſo lange dort das Auskommen nicht geſichert er⸗

ſcheint . Eine Verſtändigung der in Frage kommenden Fürſorge —

ſtellen darüber , ob die Gründe für die Verlegung des Wohnſitzes

als berechtigt anzuerkennen ſind, iſt deswegen durchaus nötig und

geboten und zwar ſowohl zur Verhinderung einer unzweckmäßigen
Abwanderung , als auch zur Förderung begründeten Verziehens .
Als berechtigte Gründe zur Vornahme eines Ortswechſels können

gelten , wenn der neue Wohnſitz die frühere Heimat der Hinter⸗

bliebenen iſt , wenn nahe Verwandte dort anſäſſig ſind oder

wenn ſich dort ſichere Arbeits - und Erwerbsmöglichkeiten bieten .

Für die Erlangung von Unterſtützungen , die aus Anlaß der

Neugründung eines neuen Wohnſitzes erforderlich werden ( Ge—

währung von Reiſegeld , Vergütung der Umzugskoſten , Regelung

von Schulden uſw. ) , kommt die Fürſorgeſtelle des bisherigen Wohn —

ſitzes in Betracht . Kann ein berechtigter Grund für einen Orts⸗

wechſel nicht nachgewieſen werden , ſo iſt einem ſolchen Umzug

durch beſondere Hilfeleiſtungen auch kein Vorſchub zu leiſten .

Sofern Meinungsverſchiedenheiten über die örtliche Zuſtändigkeit
unter mehreren Fürſorgeſtellen nicht auf dem Wege der Ver —

ſtändigung behoben werden können , empfiehlt es ſich , den

Landesausſchuß des B . H. D. als Schiedsgericht anzurufen ; iſt

bei ſolchen Streitigkeiten noch eine Fürſorgeſtelle eines andern

Bundesſtaates beteiligt , kann eine Entſcheidung des Sozialen

Ausſchuſſes der N. St . eingeholt werden . “ )

e) Die Ermittlung der Unterſtützungsbedürftigen .

Die Feſtſtellung der beihilfebedürftigen Kriegshinterbliebenen

erfolgt in der Regel aus den Anträgen und unmittelbaren

) Ein Verzeichnis der beſtehenden örtlichen Fürſorgeſtellen in Preußen
iſt in Heft 7 der Schriften des A. A. , derjenigen in den andern deutſchen

Bundesſtaaten in Heft 8 enthalten .
„ Zur Regelung der örtlichen Zuſtändigkeit “ vergl . Kießling , Ztſchr .

„ Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge “ 1918 , S. 417 ff
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